
 

 

Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289a HGB 
 

 
Effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, Achtung der Aktionärsinteressen, 

Offenheit und Transparenz der Unternehmenskommunikation sind wesentliche Aspekte guter 

Corporate Governance.  

 

Über die Corporate Governance der Eifelhöhen-Klinik AG berichten Vorstand und Aufsichtsrat gemäß 

Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26.05.2010 sowie 

gemäß § 289a HGB über die Unternehmensführung der Eifelhöhen-Klinik AG. 

 

Aktionäre und Hauptversammlung 

 

Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der jährlichen Hauptversammlung wahr. Jeder Aktionär ist 

berechtigt an der Hauptversammlung teilzunehmen. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr 

durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 

teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Hierfür 

stehen von der Eifelhöhen-Klinik AG benannte Stimmrechtsvertreter sowie Kreditinstitute und 

Aktionärsvereinigungen zur Verfügung. Alle relevanten Berichte und Unterlagen stellt die Eifelhöhen-

Klinik AG im Internetauftritt der Eifelhöhen-Klinik AG (www.eifelhoehen-klinik.ag) bereit. Auf Wunsch 

werden die Unterlagen auch zugesandt. 

 

Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 

 

Als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt die Eifelhöhen-Klinik AG dem deutschen Aktienrecht und 

verfügt somit über ein duales Führungs- und Kontrollsystem. Der Vorstand übernimmt die 

Unternehmensleitung, dem Aufsichtsrat obliegt die Überwachungs- und Beratungsfunktion.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohl der Gesellschaft eng zusammen.  

 

Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legt die Satzung der Eifelhöhen-Klinik AG 

Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats fest. 

 

Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das 

Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des 

Risikomanagements. Der Aufsichtsrat prüft hierbei insbesondere die Sorgfalt der 

Entscheidungsfindung des Vorstands. 



 

 

 

Vorstand 

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Er ist dabei an das 

Unternehmensinteresse gebunden und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswertes 

verpflichtet. 

 

Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmerischen 

Richtlinien zu sorgen. Er ist für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling im 

Unternehmen verantwortlich. 

 

Der Vorstand der Eifelhöhen-Klinik AG besteht aus einem Vorstandsmitglied. Bedingt durch die Größe 

und die Organisationsstruktur der Gesellschaft sieht der Aufsichtsrat derzeit ein Vorstandsmitglied als 

ausreichend an. 

 

Aufsichtsrat 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu 

beraten und zu überwachen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hält mit dem Vorstand regelmäßig Kontakt, 

um mit ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens 

zu beraten. Für seine Arbeit hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. 

Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. 

 

Der Aufsichtsrat der Eifelhöhen-Klinik AG besteht aus drei Mitgliedern. Er setzt sich aus zwei 

Vertretern der Anteilseigner und einem Arbeitnehmervertreter zusammen. Ein Mitglied ist als 

unabhängig einstufbar. Die Wahlperiode aller Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 3 Jahre. Die Wahl 

der Anteilseignervertreter erfolgt in Form der Einzelwahl. 

 

Altersbegrenzungen für den Aufsichtsrat bestehen zurzeit nicht. 

 

Aufgrund der Größe der Gesellschaft und der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und deren 

Zusammensetzung ist eine zusätzliche Bildung von Ausschüssen nicht möglich.  

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Hauptversammlung festgelegt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung. 

 

D&O-Versicherung 

Die Eifelhöhen-Klinik AG hat für alle Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) ohne Selbstbehalt abgeschlossen. 



 

 

 

Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Die Eifelhöhen-Klinik AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, 

die Vergütungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert offen zu legen. Die Grundzüge 

der Vergütungssysteme und die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des Lageberichts ist, 

dargestellt. 

 

Risikomanagement 

 

Der verantwortungsvolle Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter 

Corporate Governance. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken 

und deren Entwicklung. Einzelheiten zum Risikomanagement im Eifelhöhen-Klinik-Konzern sind im 

Risikobericht dargestellt. Das Risikomanagementsystem wird im Rahmen der jährlichen 

Abschlussprüfung von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. 

 

Transparenz und Kommunikation 

 

Über das Internet können sich alle Interessenten, Aktionäre, Finanzanalysten oder vergleichbare 

Adressaten zeitnah über aktuelle Entwicklungen im Konzern informieren. Sämtliche Meldungen 

werden auf der Webseite der Gesellschaft publiziert. 

 

Die geplanten Termine der wesentlich wiederkehrenden Ereignisse und Veröffentlichungen sind in 

einem Finanzkalender zusammengestellt, der mit ausreichendem Zeitvorlauf auf der Internetseite der 

Eifelhöhen-Klinik AG veröffentlicht wird. 

 

Nach § 15a WpHG müssen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Eifelhöhen-Klinik 

AG sowie bestimmte Mitarbeiter mit Führungsaufgaben und die mit ihnen in enger Beziehung 

stehenden Personen den Erwerb und die Veräußerung von Eifelhöhen-Klinik-Aktien offenlegen. Bis 

zum 31.12.2010 sind der Eifelhöhen-Klinik AG keine Meldungen zugegangen.  

 

Der Vorstand hält indirekt 2,85 % der Aktien der Gesellschaft, auf den Aufsichtsrat entfallen direkt 

0,06 %. 

 

Rechnungslegung und Abschluss 

 

Der Konzernabschluss der Eifelhöhen-Klinik AG wurde auf der Grundlage des § 315a HGB in 

Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den Interpretationen 

des International Accounting Standards Board (IASB), wie von der Europäischen Union (EU) 

übernommen, aufgestellt.  



 

 

 

Während des Geschäftsjahres werden Anteilseigner und Dritte zusätzlich durch den 

Halbjahresfinanzbericht sowie im ersten und zweiten Halbjahr durch Zwischenmitteilungen 

unterrichtet. 

 

Es bestehen keine Aktienoptionsprogramme oder ähnlich wertpapierorientierte Anreizsysteme. 

 

Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes erfolgt im Konzernabschluss. 

 

Für das Geschäftsjahr 2010 hat der Aufsichtsrat die Kölner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 

Kurt Heller GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Köln zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellt. 

 

Mit dem Abschlussprüfer hat die Eifelhöhen-Klinik AG die nach dem Deutschen Corporate 

Governance Kodex erforderlichen Vereinbarungen zur Durchführung der Abschlussprüfung getroffen.  

 

 

Erklärung zum Corporate Governance Kodex  

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 14.12.2010 eine aktualisierte Entsprechenserklärung gemäß 

§ 161 AktG abgegeben. Die Erklärung wurde der Öffentlichkeit auf der Internetseite der Eifelhöhen-

Klinik AG dauerhaft zugänglich gemacht. 

 

Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 26.05.2010 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Eifelhöhen-Klinik AG erklären in der Fassung vom 14.12.2010, dass 
sie die Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" 
gemäß § 161 AktG angewendet haben. 
 
Nicht angewendet wurden und werden die folgenden Empfehlungen: 
 

1. Einladung zur Hauptversammlung, Briefwahl, Stimmrechtsvertreter (Ziffer 2.3) 
 

„Die Gesellschaft soll allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und 
Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den 
Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege übermitteln, wenn die 
Zustimmungserfordernisse erfüllt sind.“ 
 
Die Unterlagen werden innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen auf den Internetseiten 
der Gesellschaft (www.eifelhoehen-klinik.ag) und im elektronischen Bundesanzeiger zugänglich 
gemacht; darüber hinaus erfolgt auf jeweiliges Verlangen ein Postversand, so dass die 
Gesellschaft auch mit Blick auf den erhöhten Verwaltungsaufwand keine weitere Notwendigkeit 
für einen zusätzlichen elektronischen Versand sieht. 
 



 

 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, dass die Gesellschaft die 
Aktionäre bei der Briefwahl unterstützen und die Formulare für eine Briefwahl auf der 
Internetseite der Gesellschaft veröffentlichen soll.  
 
Vor dem Hintergrund des mit der Briefwahl verbundenen administrativen Aufwands sowie der 
Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, 
verzichtet die Eifelhöhen-Klinik AG derzeit auf die Anwendung dieser Empfehlung. 

 
 
2. D&O-Versicherung – Selbstbehalt (Ziffer 3.8) 
 

"In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt 
vereinbart werden.“ 
 
Im Kodex in der Fassung 2010 wird die Vereinbarung eines Selbstbehalts für die D&O-
Versicherung von Aufsichtsratsmitgliedern empfohlen, während der Selbstbehalt bei Abschluss 
einer D&O-Versicherung für Vorstandsmitglieder gesetzlich vorgeschrieben ist.  
 
Die Vereinbarung eines Selbstbehalts ist nach Auffassung der Gesellschaft nicht geeignet, die 
Motivation und Verantwortung zu verbessern, mit denen die Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats die ihnen übertragenen Aufgaben und Funktionen wahrnehmen. Die bestehende 
D&O-Versicherung für die Mitglieder des Aufsichtsrats sieht daher in Abweichung von Ziffer 3.8 
des Kodex keinen Selbstbehalt vor. Die Gesellschaft wird aus vorgenannten Gründen auch 
künftig keinen Selbstbehalt für die D&O-Versicherung von Aufsichtsräten vereinbaren.  
 
 

3. Zusammensetzung des Vorstands (Ziffer 4.2.1) 
 
„Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder 
Sprecher haben.“ 
 
Bedingt durch die Größe und Organisationsstruktur der Gesellschaft sieht der Aufsichtsrat 
derzeit ein Vorstandsmitglied als ausreichend an. 
 

 
4. Vergütung des Vorstands (Ziffer 4.2.3) 

 
Die Vergütung des Vorstands ist im Jahresabschluss individualisiert aufgegliedert.  

 
 
5. Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat (Ziffer 5.3) 

 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat fachlich 
qualifizierte Ausschüsse sowie einen Prüfungs- und einen Nominierungsausschuss 
bilden soll. 
 
Aufgrund der Größe der Gesellschaft und der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und deren 
Zusammensetzung (drei Mitglieder) ist eine zusätzliche Bildung von Ausschüssen nicht 
möglich. 
 



 

 

 
6. Ziele für die Zusammensetzung sowie eine Altersgrenze für den Aufsichtsrat (Ziffer 5.4.1) 

 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat für seine 
Zusammensetzung konkrete Ziele benennt und für Aufsichtsratsmitglieder eine 
Altersgrenze festlegt. 
 
Aufgrund der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und deren Zusammensetzung (drei Mitglieder 
davon eine Arbeitnehmervertreterin) ist zurzeit eine konkrete Zielsetzung für die 
Zusammensetzung nicht erforderlich. 
 
Ein Höchstalter für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen. Der kompetente Rat 
unserer erfahrenen Aufsichtsräte soll auch zukünftig, unabhängig von ihrem Alter, die 
Entwicklung der Gesellschaft positiv beeinflussen. Eine Altersbegrenzung wird derzeit unter 
Berücksichtigung des Diskriminierungsverbotes als nicht opportun angesehen. 
 

 
7. Ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder im Aufsichtsrat (Ziffer 5.4.2) 

 
„Um eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands durch den 
Aufsichtsrat zu ermöglichen, soll dem Aufsichtsrat eine nach seiner Einschätzung 
ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören. Ein Aufsichtsratsmitglied 
ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen 
Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen Interessenkonflikt 
begründet.“ 
 
Aufgrund der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und deren Zusammensetzung (drei Mitglieder) 
ist nur ein Mitglied als unabhängig einstufbar. 
 
 

8. Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz (Ziffer 5.4.3) 
 
„Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz sollen den Aktionären bekannt 
gegeben werden.“ 
 
Aufgrund der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und deren Zusammensetzung (drei Mitglieder) 
ist eine Bekanntgabe nicht notwendig. 
 
 

9. Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.6) 
 
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte 
Vergütung erhalten.“ 
 
Die Gesellschaft weicht von der Empfehlung des Kodex in Ziffer 5.4.6 ab, neben einer festen 
Vergütung den Aufsichtsratsmitgliedern auch eine erfolgsorientierte Vergütung zu gewähren. 
Die Gesellschaft ist nach wie vor der Auffassung, dass durch den bewussten Verzicht auf 
erfolgsorientierte Vergütung potenzielle Interessenkonflikte bei Entscheidungen des 
Aufsichtsrats, die Einfluss auf Erfolgskriterien haben können, ausgeschlossen sind.  
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Jahresabschluss individualisiert aufgegliedert.  
 



 

 

 
10. Veröffentlichung des Jahresabschlusses (Ziffer 7.1.2) 

 
„Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die 
Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich 
zugänglich sein.“ 
 
Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für die Gesellschaft und den Konzern erfolgt 
innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres. Der Halbjahresfinanzbericht wird 
spätestens zwei Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums veröffentlicht. Die Eifelhöhen-Klinik 
AG folgt damit den gesetzlichen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes. 
 
 

Bonn, 14.12.2010 
Eifelhöhen-Klinik AG 
 
Der Vorstand 
Dr. med. Markus-Michael Küthmann 
 
Der Aufsichtsrat 
Dipl.-Oec. Karsten Leue (Vors.) / Birgit Wöstemeyer / Dipl.-Oec., Ing. Sigurd Roch 
 
 

 


